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10 Fragen zum Testament

1 Wie verfasst
man ein Testament?
Man muss nur eigenhändig
handschriftlich festhalten,
wem das Vermögen nach
dem Tod zukommen soll.
Am Schluss gehören Ort,
Datum und Unterschrift
unter das Testament. 

2 Können Minder -
jährige ein Testament
verfassen? 
Ja. Aber es lässt sich nach
dem Tod von gesetzlichen
Erben erfolgreich anfechten.
Denn nur wer über 18 Jahre
alt ist, kann ein gültiges Tes-
tament errichten. Zudem
muss man urteilsfähig sein. 

3 Wo kann man das
Testament hinterlegen?
An einem beliebigen Ort.
Man kann es aber auch bei
der kantonalen amtlichen
Aufbewahrungsbehörde hin-
terlegen oder einer Vertrau-
ensperson übergeben. Wich-
tig ist, dass das Testament so

verwahrt wird, dass es nach
dem Tod gefunden wird.

4 Kann man ein
 Testa ment registrieren
lassen?
Ja. Ist es bei einem Notar
oder  einer Amtsstelle hin-
terlegt, kann es im Schwei-
zerischen Zentralen Testa-
mentenregister eingetragen
werden. Das erleichtert das
Auffinden im Todesfall.

5 Kann man ein Testa -
ment mit einem
Erbvertrag aufheben?
Ja. Man kann es aber auch
widerrufen, indem man es
zerreisst, vernichtet oder als
ungültig kennzeichnet.

6 Wie kann man ein
Testament ändern?
Kleinere Änderungen kann
man auf dem ursprüngli-
chen Testament anbringen.
Sie sind eigenhändig zu ver-
fassen, mit Angabe von Ort,
Datum und Unterschrift.

Bei grösseren Änderungen
empfiehlt es sich, ein neues
Testament zu verfassen und
das alte zu widerrufen.

7 Was passiert bei einer
Scheidung mit einem
Testament, das den
Ehepartner begünstigt?
Durch die Scheidung wird
es von Gesetzes wegen un-
wirksam. Möchte man, dass
der Ex-Partner nach wie vor
erbt, muss man das Testa-
ment erneuern.

8 Kann man ein Testa-
ment errichten, wenn
man im Spital im
Sterben liegt und nicht
mehr schreiben kann?
Ja. In einer solchen Situa-
tion kann man ein Nottesta-
ment errichten, solange
man urteilsfähig ist. Dazu
braucht es zwei Zeugen,
etwa zwei Krankenschwes-
tern, denen man den letzten
Willen kundtut. Diese müs-
sen das Gesagte so schnell

wie möglich an das Gericht
weiterleiten. Die Zeugen
dürfen weder mit dem Ster-
benden verwandt sein noch
begünstigt werden. 

9 Muss man das Testa -
ment einer verstor be -
nen Person auch dann
einreichen, wenn man
es für ungültig hält?
Ja. Jedermann ist von Geset-
zes wegen verpflichtet, das
Testament der zuständigen
Behörde einzureichen. 

10 Wer erbt im Todes -
fall, wenn kein
Testament vorliegt?
Dann gilt für die Erbfolge
das Gesetz. Gesetzliche Er-
ben sind die nächsten Ver-
wandten. Fehlen Nachkom-
men, Angehörige des elterli-
chen oder grosselterlichen
Stammes oder ein Ehegatte,
geht der Nachlass an den
Kanton oder, falls das kan-
tonale Recht es vorsieht, an
eine Gemeinde.                     mg

1. Muss ein Arbeit -
geber Lohnvor-
schuss gewähren?

a) Ja, aber maximal für
den laufenden Monat.

b) Ja, aber nur für die
bereits gearbeiteten
Tage des betreffenden
Monats, sofern sich der
Arbeitnehmer in einer
Notlage befindet.

c) Nein.

2. Wann muss ein
Vermieter eine
Mietwohnung neu
streichen?

a) Nach 10 Jahren.
b) Nach 15 Jahren.
c) Wenn die Wände in

schlechtem Zustand sind
und der Mieter einen
Neuanstrich verlangt.

3. Wird ein Erbvertrag
mit dem Konkubi-
natspartner bei
Auflösung des Kon-
kubinats automa-
tisch aufgelöst?

a) Ja.
b) Nein, erst durch eine

schriftliche Aufhebungs-
vereinbarung der 
Ex-Partner.

c) Eine Auflösung ist nur
mit einer Klage am
Gericht möglich.

4. Darf ein Arbeitgeber
ab dem 1. Krank-
heitstag ein Arzt-
zeugnis verlangen?

a) Ja, sofern vertraglich
nichts anderes verein-
bart wurde.

b) Nein, erst ab dem
3. Krankheitstag.

c) Nein, erst ab dem
7. Krankheitstag.

Auflösung: 1b, 2c, 3b, 4a
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